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Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Gewährung von Miet- und Lastenbeihilfen 

und des Mieterschutzgesetzes 

Vom 10. April 1961 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Gewährung von Miet- und 
Lastenbeihilfen vom 23. Juni 1960 (Bundesgesetzbl. I 
S. 389, 399) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 wird 

a) in Nummer 2 das Wort „oder'' anqefügt, 

b) folgende Nummer 3 eingefügt: 

.,3. einer Grundsteuererhöhung oder des Weg
falls einer Grundsteuerbeihilfe für eine 
Arbeiterwohnstätte". 

2. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Auf Antrag nach § 3 wird die Mietbeihilfe 
in Höhe des Betrages gewährt, um den die zu 
entrichtende Miete die trngbare Miete (§ 5) über
steigt. Die Mietbeihilfe darf iechch nicht über 
den Betrag hinausgeben, um den die Miete nach 
den in § 3 genannten Vorschriften erhöht wor
den ist. Umlagen, Zuschläge und Vergütungen 
bleiben bei diesen Berechnungen außer Betracht; 
das gilt nicht für Umlagen in den in § 3 Abs. 1 
Nr. 3 ge11cmnten Fällen." 

Artikel 2 

1. Das Mieterschulzgesetz in cler Fassung vom 
15. Dezember 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 712). zu
letzt geiindert durch Artikel III des Gesetzes über 
den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und 
über ein soziales Miet- und 'v\Tohnrecht vo:c1 
23. Juni JC)60 (!3nndesgesetzbl. I S. 339, 395), wird 
wie folgt geiindert: 

Z 1997 A 

a) In § 31 a Abs. 2 Buchstabe a wird nach einem 
Semikolon folgender Halbsatz angefügt: 

„dies gilt auch nach Ablauf des Zeitraums, für 
den die Grundsteuervergünstigung gewährt 
worden ist,". 

b) In § 31 b Abs. 2 Buchstabe a wird folgender 
Halbsatz angefügt: 

„dies gilt auch nach Ablauf des Zeitraums, für 
den die Grundsteuerermäßigung, der Grund
steuererlaß oder die Grundsteuerbeihilfe ge
währt worden ist;". 

2. Für Nummer 1 gelten folgende Ubergangsvor
schriften: 

a) Eine Beendigung des Mietverhältnisses auf 
Grund einer Kündigung des Vermieters gilt 
als nicht eingetreten, es sei denn, daß die 
Räumung bereits erfolgt oder der Mieter zur 
Räumung rechtskräftig verurteilt ist. 

b) Ist eine Räumungsklage an11iingig, so kann 
der Kläger zur Mietanfhebungsklage üb -r
gehen 

c) Soweit sich ein anhängiger Rechtsstreit durch 
die Vorschriften dieses Artikels erledigt, trägt 
jede Pü.rtei ihre außergerich\lic:'.1e11 Ko< en und 
die HFi lfte der gcric:htl ichen Aw;J r1gen. Ge
richtsqebühren werden nicht erhoben. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt gemäß § 13 Abs. 1 cics D,-itt"n 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1D52 (!3undes
gesetzb1. I S. 1) mit der :t-/:r1iig-, "-' dl!ltl i•c1 1 ., 01d 
Berlin, dc1ß Artikel 2 Nr. 1 Bw>~1,,:,., b nil;1t ct:1zu

wenden ist. 
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Art i k e 1 4 kann der Mieter ebenfalls eine Mietbeihilfe 

Dieses Gesetz gilt im Saarland mit folgenden 
Maßgaben: 

1. Artikel 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,, 1. In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

,Ist für öfJentlich ~Jeförderten Wohnraum die 
Grundsteuer erhöht worden und wird die 
daraus für den Vermieter sich ergebende 
Mchrbelastunu auf den Mieter umgelegt, so 

beantragen.' II 
2. In Artikel 1 Nr. 2 werden die Worte ,,§ 3 Abs. 1 

Nr. 3" durch die Worte ,,§ 3 Abs. 1 Satz 2" er
setzt. 

3. Artikel 2 gilt nicht im Saarland. 

Artikel 5 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün
dung in Kraft. 

Die Bundesregierung hat dem vorstehenden 
Gesetz die nach Artikel 113 des Grundgesetzes 
erforderliche~ Zustimmung erteilt 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 10. April 1961 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen 

Dr. Wuermeling 

Der Bundesminister für Wohnungsbau 
Lücke 

Für den Bundesminister der Justiz 
Der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes 

Wilhelmi 

Der Bundesminister der Finanzen 
Etzel 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über unzulässige Zusätze und Behandlungsverfahren bei Fleisch 

'Vom 12. April 1961 

Auf Grund dc~s § 21 Abs. 2 und 3 und des § 25 
Abs. 1 des Fleischbeschaugesctzes in der Fassung 
vom 29. Oktober 1940 (Reichsgcsetzbl. I S. 1463), 
geändert durch das Gesetz zur Anderung des Fleisch
beschaugcsetzcs vom 15. März 1960 (Bundesgesetz
blatt I S. 186). in Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 
des Grundgesetzes wird mit Zustimmung des Bun
desrates verordnet: 

Artikel 1 

§ 1 der Verordnung über unzulässige Zusätze und 
Behandlungsverfahren bei Fleisch vorn 18. Dezem
ber 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 725) wird wie folgt 
geändert: 

1. Absatz 2 erhdlt .folgende Fassung: 

,, (2) Die nach Lrndesrecbt zuständige Behörde 
kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Verbot 
des Absdt.zes 1 Nr. 2 zu] assen für die Raffination 
von 

1. lierischen Fetten zur technischen Ver
wendung, 

2. Rindertalg zur Herstellung von Mar
garine und 

3. Rindertalg zur Ausfuhr, 

wenn sichergestellt ist, daß die durch Raffination 
behanclel ten Fette nur für den zugelassenen 
Zweck in den Verkehr gebracht werden." 

2. Nach Absatz 2 werden fol9ende Absätze 3 und 4 
angefügt: 

,, (3) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 2 
hat die durch Raffination bE1handelten Fette ihrem 

Bonn, den 12. April 1961 

Verwendungszweck entsprechend besonders zu 
kennzeichnen und getrennt zu lagern. 

(4) Die Erlaubnis nach Absatz 2 kann unter 
Auflagen, insbesondere über die Kennzeichnung 
und Lagerung sowie über Meldepflichten, erteilt 
werden." 

Artikel 2 

(1) Ausnahmen von den Vorschriften der Ver
ordnung über unzulässige Zusätze und Behand
lungsverfahren bei Fleisch vom 31. Oktober 1940 
(Reichsgesetzbl. I S. 1470) erlöschen, soweit sie bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung noch fortgelten, 
am Tage nach dem Inkrafttreten dieser Verordung. 

(2) Ausnahmen, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung von den Vorschriften der Verordnung 
über unzulässige Zusätze und Behandlungsverfahren 
bei Fleisch vom 18. Dezember 1959 (Bundesgesetz
blatt I S. 725) zugelassen wurden, erlöschen spä
testens am 31. Dezember 1961. 

Artikel 3 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel 3 des Gesetzes 
zur Anderung des Fleischbeschaugesetzes auch im 
Land Berlin. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am 15. April 1961 in Kraft. 

Der Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

Schwarz 
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Samndun,! des Bundesremts, 
Bundesgeselzblat, Teil III 
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